
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 37 ASVG Meldung nur
unfallversicherter Personen

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.01.2025

§ 37.

Für die Meldungen der nur in der Unfallversicherung p1ichtversicherten mit Ausnahme der im § 7 Z 3 lit. a und b und

der im § 8 Abs. 1 Z 3 lit. a, h, i und l genannten Personen sind die Grundsätze der §§ 33 bis 35 und 36 Abs. 3 mit der

Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß die Meldungen beim zuständigen Träger der Unfallversicherung zu

erstatten sind. Für die nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. a in der Unfallversicherung P1ichtversicherten sind die Meldungen beim

Träger der Pensionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen zu erstatten, wobei die

Bestimmungen der §§ 18 und 21 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes entsprechend anzuwenden sind. Das

Nähere wird in der Satzung des Trägers der Unfallversicherung bestimmt.
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